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I. � Hintergrund und Problemaufriss
1. � Künstliche Intelligenz im Überblick – Begriff und Entwicklung

Künstliche Intelligenz (KI) gehört zu den prägendsten technischen Entwick-
lungen der Gegenwart. Teils werden die prognostizierten Auswirkungen 
der Technologie mit den tiefgreifenden Konsequenzen verglichen, die im 
18. Jahrhundert die industrielle Revolution mit sich gebracht hat. Und tat-
sächlich ist die Idee Künstlicher Intelligenz bereits älter als die industrielle 
Revolution. So brachten schon die Arbeiten der Staatstheoretiker und Phi-
losophen des 17.  Jahrhunderts verwandte Ideen auf: Für Thomas Hobbes 
etwa wurde im Rahmen seiner Idee vom Abschluss des Gesellschaftsver-
trages ein künstlicher Mensch als Artefakt einer Maschine geschaffen.1 René 
Descartes wird der Gedanke zugeschrieben, dass Maschinen irgendwann in 
der Lage seien, selbstständig zu denken, zu lernen und Entscheidungen zu 
treffen.2

Der Begriff Künstliche Intelligenz selbst geht insbesondere auf den Informa-
tiker John McCarthy zurück, der 1956 auf einer Konferenz am Dartmouth 
College (USA) die Bezeichnung „Artificial Intelligence“ prägte. Gemeint 
sind seither Computerprogramme oder Maschinen, die Fähigkeiten nach-
ahmen, die mit menschlicher Intelligenz assoziiert werden – etwa Lernen, 

1 � Vgl. Hobbes, Leviathan or the Matter, Form and Power of a Commonwealth Ecclesias-
ticall und Civil.

2 � Näher zu den frühen Anfängen: Stollberg-Rilinger, Der Staat als Maschine; Meder, Dop-
pelte Körper im Recht, S. 112 ff.; Meder, in: Chibanguza/Kuß/Steege, Künstliche Intel-
ligenz, 2. Teil, § 8 D Rn. 4 ff.

1
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Planen, Problemlösen oder Sprachverstehen. Eine einheitliche Definition 
der Begrifflichkeit existiert dabei weiterhin nicht wirklich. Zumindest für 
juristische Zwecke wird durch die KI-VO aber nun als KI-System ein sol-
ches maschinengestütztes System verstanden, „das für einen in unterschied-
lichem Grade autonomen Betrieb ausgelegt ist und das nach seiner Betriebs-
aufnahme anpassungsfähig sein kann und das aus den erhaltenen Eingaben 
für explizite oder implizite Ziele ableitet, wie Ausgaben wie etwa Vorher-
sagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen erstellt werden, die phy-
sische oder virtuelle Umgebungen beeinflussen können“3. Darunter fallen 
heute vor allem Systeme des maschinellen Lernens, die aus großen Daten-
mengen Muster erkennen und eigenes Verhalten adaptiv anpassen können. 
Künstliche Intelligenz ist also nicht eine einzelne Technologie, sondern ein 
ganzes Spektrum von Ansätzen – von regelbasierten Expertensystemen der 
1980er Jahre bis zu den neuronalen Netzen und „Deep Learning“-Algorith-
men, die seit den 2010er Jahren enorme Leistungsfortschritte brachten. Da-
bei gab es bereits in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erste beeindru-
ckende Meilensteine in der Entwicklung Künstlicher Intelligenzen:
Zwischen 1964 und 1966 schuf Joseph Weizenbaum mit ELIZA den ersten 
Chatbot, eine virtuelle Psychotherapeutin, die einfache Gespräche simulier-
te. Im Jahr 1997 besiegte IBMs Deep Blue den damaligen Schachweltmeis-
ter Garri Kasparov. 2011 triumphierte IBMs Künstliche Intelligenz Watson 
in der US-Quizshow Jeopardy! über menschliche Champions, was ein-
drucksvoll demonstrierte, dass Maschinen natürliche Sprache verstehen und 
komplexe Fragen in Echtzeit beantworten können. In jüngerer Zeit haben 
selbstlernende Systeme weitere Durchbrüche erzielt – man denke etwa an 
AlphaGo (2016), das das hochkomplexe Brettspiel Go auf Weltklasseniveau 
meistert, oder an personalisierte Sprachassistenten und selbstfahrende Fahr-
zeuge. Spätestens jedoch die generativen KI-Modelle der neuesten Genera-
tion haben der Thematik Künstliche Intelligenz breite Aufmerksamkeit ver-
schafft. So erreichte ChatGPT von OpenAI, ein dialogfähiges Sprachmodell, 
innerhalb von nur zwei Monaten nach Veröffentlichung im November 2022 
über 100 Millionen Nutzer und wurde damit seinerzeit zu der am schnellsten 
wachsenden Online-Anwendung der Geschichte.4 Solche KI-Systeme kön-
nen in natürlich wirkender Sprache Texte verfassen, Programmcodes schrei-
ben oder Bilder und Audios erzeugen – Fähigkeiten, die noch vor wenigen 
Jahren wie Science-Fiction anmuteten.
Die Erfolgsgeschichte der Künstlichen Intelligenz verlief allerdings nicht 
linear. Phasen großer Erwartungen wurden in der Vergangenheit von soge-

3 � Art. 3 Nr. 1 KI-VO.
4 � Vgl. Meldung der Nachrichtenagentur Reuters vom 2.2.2023 unter Bezugnahme auf eine 

UBS-Studie, https://www.reuters.com/technology/chatgpt-sets-record-fastest-growing-
user-base-analyst-note-2023-02-01/.
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nannten KI-Wintern abgelöst, in denen Fortschritte und Forschungsgelder 
zeitweise stagnierten. Doch dank exponentiell gestiegener Rechenleistung, 
riesiger verfügbarer Datenmengen („Big Data“) und verbesserter Algorith-
men erlebt Künstliche Intelligenz seit etwa 2012 einen neuen Aufschwung. 
Maschinelles Lernen – insbesondere Deep Learning mit künstlichen neuro-
nalen Netzen – hat zu erheblichen Leistungssprüngen geführt, z. B. in der 
Bild- und Spracherkennung oder Übersetzung. Künstliche Intelligenz hat 
damit den Weg aus den Labors in den Alltag gefunden: von Empfehlungs-
algorithmen in sozialen Netzwerken über Chatbots im Kundenservice bis 
hin zu medizinischen Diagnosesystemen. Eine ausführliche Aufarbeitung 
der technischen Entwicklungen auf dem Weg zu heutigen KI-Modellen und 
KI-Systemen ist in Kap. 2 Rn. 2 ff. dieses Handbuchs dargestellt.

2. � Gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen der KI

Die rasante Entwicklung der KI-Technologie geht einher mit tiefgreifenden 
Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft. Studien prognostizieren, dass 
Künstliche Intelligenz bis 2030 global einen enormen ökonomischen Schub 
auslösen könnte  – durch Produktivitätssteigerungen, neue Geschäftsmo-
delle und Effizienzgewinne. So wird geschätzt, dass Künstliche Intelligenz 
mit bis zu 14 % zur weltweiten Wirtschaftsleistung im Jahr 2030 beitragen 
könnte (etwa zusätzliche 15,7 Billionen US-Dollar).5 Unternehmen können 
mit Künstlicher Intelligenz Routineaufgaben automatisieren, Abläufe opti-
mieren und personalisierte Produkte oder Dienste anbieten, was Innovation 
und Wachstum fördert. Künstliche Intelligenz gilt daher als General Purpose 
Technology, also als Querschnittstechnologie mit katalysatorischer Wirkung 
für nahezu alle Branchen – von der Industrie 4.0 über den Finanzsektor bis 
zur Landwirtschaft.
Gleichzeitig mahnt der Blick auf die gesellschaftlichen Folgen zur Differen-
zierung: Künstliche Intelligenz bringt nicht nur Chancen, sondern auch Um-
brüche mit sich. Insbesondere am Arbeitsmarkt erwarten Experten erheb-
liche Verschiebungen. Eine aktuelle Studie des McKinsey Global Institute 
geht davon aus, dass in den USA bis 2030 knapp 30 % der heutigen Arbeits-
prozesse durch Automatisierung (inklusive generativer KI) erledigt werden 
könnten.6 Für Europa geht das McKinsey Global Institute davon aus, dass 
diese strukturellen Veränderungen den Wechsel von bis zu 12 Millionen Er-

5 � PWC, Sizing the prize – What’s the real value of AI for your business and how can you 
capitalise, S. 5, https://www.pwc.com.au/government/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-
report.pdf.

6 � McKinsey Global Institute, Generative AI and the future of work in America, S. 13, https://
www.mckinsey.com/mgi/our-research/generative-ai-and-the-future-of-work-in-ameri-
ca#/. 
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werbstätigen in neue Berufe oder Tätigkeiten erforderlich machen könnten.7 
Vor allem administrativ-bürokratische und einfachere Dienstleistungstätig-
keiten stehen vor einem Wandel, während gleichzeitig die Nachfrage nach 
hochqualifizierten Tech-Fachkräften steigt. Diese Polarisierung des Arbeits-
markts birgt sozialpolitischen Sprengstoff. Es wächst die Verantwortung von 
Unternehmen und Staat, Beschäftigte durch Weiterbildung und Umschu-
lung auf die KI-Ära vorzubereiten. Denn nur mit einer Qualifizierungsof-
fensive können möglichst viele Menschen „mitgenommen“ werden und am 
Produktivitätsschub der Künstlichen Intelligenz teilhaben.
Neben den Arbeitsmarktwirkungen rücken juristische, ethische und ge-
sellschaftliche Fragen in den Vordergrund. So ermöglicht Künstliche In-
telligenz völlig neue Anwendungsszenarien, wirft aber zugleich Probleme 
auf: etwa bei Diskriminierung und Bias, Transparenz automatisierter Ent-
scheidungen, dem Schutz der Privatsphäre oder der informationellen Selbst-
bestimmung, der Kommerzialisierung von Daten sowie beim Schutz von 
Urheberrechten und Geschäftsgeheimnissen. KI-Systeme lernen aus histo-
rischen Daten – sind diese vorbelastet, kann die Künstliche Intelligenz be-
stehende Vorurteile zementieren oder bestimmte Gruppen systematisch be-
nachteiligen. Bekannt geworden sind etwa Fälle, in denen algorithmische 
Systeme bei Kreditwürdigkeitsprüfungen oder im Personalrecruiting Frauen 
oder Minderheiten schlechter stellten, weil die Trainingsdaten Verzerrungen 
enthielten. Hier stellen sich Grundfragen der Gerechtigkeit und Erklär-
barkeit: Wie kann sichergestellt werden, dass KI-Entscheidungen nach-
vollziehbar und fair bleiben? Welche Prüfpflichten oder Audits braucht es 
für automatisierte Systeme? – Auch der Datenschutz wird durch Künstliche 
Intelligenz vor neue Herausforderungen gestellt. Persönliche Verhaltens-
daten gelten als der „Rohstoff “ für viele KI-Anwendungen. Systeme zur 
Gesichtserkennung, Sprachassistenten oder personalisierte Dienste verarbei-
ten in großem Umfang personenbezogene Informationen. Ohne wirksame 
Schutzmechanismen drohen Missbrauch und Verletzungen von Persönlich-
keitsrechten.
Nicht zuletzt verändern fortschrittliche KI-Anwendungen unser tägliches 
Leben und die gesellschaftliche Kommunikation. KI-generierte Inhal-
te – von synthetischen Videos („Deepfakes“) bis zu automatisch erstellten 
Textnachrichten – erschweren es, zwischen Mensch und Maschine als Ur-
heber zu unterscheiden. Damit gehen sowohl Chancen – wie barrierefreie 
Kommunikation und kreative Werkzeuge – als auch Risiken wie Desinfor-

7 � McKinsey Global Institute, Eine neue Zukunft der Arbeit – Der Wettlauf um die Einfüh-
rung von KI in Europa – welche Fähigkeiten jetzt gefragt sind, https://www.mckinsey.de/
de/~/media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/deutschland/news/
presse/2024/2024%20-%2005%20-%2023%20mgi%20genai%20future%20of%20
work/mgi%20report%20genai%20future%20of%20work%20deutsch.pdf.
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mation und eine Beeinflussung der Meinungsbildung einher. Ein aktuelles 
Beispiel ist die Debatte um Chatbots wie ChatGPT im Bildungsbereich: Sie 
können beim Lernen unterstützen, aber auch zum massenhaften Plagiieren 
von Inhalten missbraucht werden. Die gesellschaftlichen Regelungen und 
Werte müssen sich daher anpassen: Was bedeutet z. B. Authentizität, Ver-
antwortung oder Urheberrecht in einer Welt, in der Künstliche Intelligenz 
auf Knopfdruck Inhalte erzeugt? All dies zeigt, dass Künstliche Intelligenz 
mehr ist als nur ein Technikthema – sie berührt fundamentale rechtliche, 
soziale und philosophische Fragen.
Angesichts dieser tiefgreifenden Auswirkungen haben Politik und Regu-
lierung das Thema Künstliche Intelligenz auf die Agenda gesetzt. National 
und international wird diskutiert, wie man die Vorteile der Künstlichen In-
telligenz nutzen kann, ohne ihre Risiken aus den Augen zu verlieren. Die 
Europäische Union hat hier eine Vorreiterrolle übernommen und im Rah-
men ihrer Digitalstrategie einen wertebasierten Ansatz formuliert: KI-Ent-
wicklung und -Einsatz sollen mit europäischen Grundrechten und -werten 
vereinbar sein, also etwa die menschliche Autonomie achten, Sicherheit ge-
währleisten und Diskriminierung verhindern. Dieses Spannungsfeld – Inno-
vation fördern einerseits, Grundrechte schützen andererseits – zieht sich 
als Leitmotiv durch die aktuellen rechtlichen Diskussionen zu Künstlicher 
Intelligenz.

3. � Rechtliche Herausforderungen im KI-Kontext

Die geschilderten Veränderungen durch Künstliche Intelligenz werfen 
eine Fülle von juristischen Fragen auf. Künstliche Intelligenz ist keine 
rechtsfreie Zone – im Gegenteil: Je stärker KI-Systeme in wirtschaftliche 
Prozesse und soziale Interaktionen eingebunden werden, desto dringlicher 
stellt sich die Frage, wie unsere geltende Rechtsordnung darauf angewen-
det werden kann und ob sie an bestimmten Stellen angepasst oder ergänzt 
werden muss. Im Folgenden sollen einige zentrale Problemfelder umris-
sen werden, die im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz auftreten. 
Diese Themen werden im weiteren Verlauf dieses Handbuchs vertieft be-
handelt.
Von zentraler Bedeutung ist zunächst die Entwicklung des Verständnisses, 
dass mit der KI-VO zwar ein Regelwerk für den Einsatz Künstlicher Intelli-
genz geschaffen wurde. Dieses Regelwerk adressiert aber nur einen Bruch-
teil der rechtlichen Problemfelder, die im Zusammenhang mit Künstlicher 
Intelligenz zu beachten sind. Tatsächlich ist der Einsatz von Künstlicher In-
telligenz ein Schnittmengenthema, das eine Vielzahl von Rechtsbereichen 
betrifft. Während auf die Details dieser Rechtsbereiche in den einzelnen Ka-
piteln dieses Buches eingegangen wird, soll diese Einleitung einen kurzen 

9
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ersten Blick über die grundlegenden Fragen und Probleme erlauben, die es 
dort jeweils im Rahmen der Nutzung Künstlicher Intelligenz zu bewältigen 
gilt.

II. � Rechtliche Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI
1. � KI-VO und Data Act

Angesichts der rechtlichen Herausforderungen unternimmt die Europäische 
Union den Versuch, mit proaktiver Rechtssetzung und Regulierung einen 
Ordnungsrahmen für Künstliche Intelligenz und die Nutzung unterliegen-
der Daten zu schaffen. Insbesondere zwei zentrale Gesetzesinitiativen – die 
KI-VO8 und der Data Act9 – sollen die bisherigen Regeln ganz wesentlich 
ergänzen.
Die KI-VO kann als das weltweit erste umfassende Regelwerk speziell für 
KI-Systeme angesehen werden. Ziel ist es, Vertrauen in Künstliche Intel-
ligenz zu fördern und Grundwerte zu sichern, ohne Innovation unnötig zu 
beeinträchtigen.10 Die KI-VO verfolgt einen risikobasierten Ansatz. Stark 
vereinfacht lässt sich sagen: Je höher das Risiko ist, das von einem bestimm-
ten KI-Systems ausgeht, desto stärker ist dessen Einsatz reglementiert. Die 
relevanten Einzelheiten zu den Vorgaben, die sich aus der KI-VO sowohl für 
Anbieter von KI-Systemen als auch für Betreiber (und andere an der Wert-
schöpfungskette Beteiligte) ergeben, sind ausführlich dargestellt in Kap. 3 
Rn. 7 ff. dieses Handbuchs.
Parallel zur KI-VO zielt der EU Data Act darauf ab, einen ausgewogenen 
Datenzugangs- und Datenteilungsrahmen in der EU zu gewährleisten.11 Der 
Data Act reagiert auf die Erkenntnis, dass im digitalen Binnenmarkt eine 
Vielzahl wertvoller Daten entweder brachliegt oder monopolisiert ist.12 Er 
verpflichtet daher Hersteller smarter Produkte (vom vernetzten Auto bis 
zur IoT-Kaffeemaschine), die durch diese Produkte generierten Daten den 
Nutzern zugänglich zu machen. Wer ein Gerät kauft oder nutzt, soll die da-

  8 � Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.6.2024 
zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz und zur Änderung 
der Verordnungen (EG) Nr. 300/2008, (EU) Nr. 167/2013, (EU) Nr. 168/2013, (EU) 
2018/858, (EU) 2018/1139 und (EU) 2019/2144 sowie der Richtlinien 2014/90/EU, 
(EU) 2016/797 und (EU) 2020/1828 (Verordnung über künstliche Intelligenz).

  9 � Verordnung (EU) 2023/2854 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13.12.2023 über harmonisierte Vorschriften für einen fairen Datenzugang und eine faire 
Datennutzung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/2394 und der Richtlinie 
(EU) 2020/1828 (Datenverordnung).

10 � Vgl. Erwgr. 1, 2 KI-VO.
11 � Vgl. Erwgr. 4 DA.	
12 � Beberich, in: Borges/Keil, Big Data, § 3 Rn. 94; vgl. Erwgr. 2, 3 DA.

12

13

14



Kap. 1  Allgemeine Einführung in die Thematik

8

rin anfallenden Daten nicht länger „automatisch“ dem Hersteller überlas-
sen, sondern davon Kopien erhalten können – gratis und möglichst direkt. 
Das stärkt die Rechte von Verbrauchern und Geschäftskunden, ihre eigenen 
Nutzungsdaten für andere Zwecke einzusetzen oder Drittanbietern zur Ver-
fügung zu stellen (etwa um Reparatur- oder Optimierungsservices von un-
abhängigen Dienstleistern zu ermöglichen). Gleichzeitig will der Data Act 
faire Vertragsbedingungen in der Datenökonomie fördern: Er enthält Vor-
schriften, die verhindern sollen, dass marktmächtigere Dateninhaber Daten-
nutzern einseitig nachteilige Klauseln aufzwingen.13 Auf die Regelungssys-
tematik des EU Data Acts und die sich hieraus ergebenden Vorgaben wird in 
Kap. 6 Rn. 3 ff. dieses Handbuchs im Einzelnen einzugehen sein.
In Summe wirken KI-VO und Data Act als zwei wichtige Säulen der zukünf-
tigen Digitalordnung: Die KI-VO fokussiert auf vertrauenswürdige Künst-
liche Intelligenz durch Auflagen und Verbote, der Data Act auf Datenzugang 
und Fairness in der Datennutzung. Beide zusammen werden die Spielregeln 
für KI-Anbieter und -Anwender in Europa maßgeblich beeinflussen. Unter-
nehmen müssen sich darauf einstellen, Compliance-Programme zu erwei-
tern – sei es, um KI-Produkte zu zertifizieren oder um Datennutzungsrechte 
und -pflichten zu managen. Aus juristischer Perspektive betreten wir Neu-
land: Erstmals werden Begriffe wie „KI-System“ oder „Nutzungsdaten“ in 
Verordnungen definiert und mit Rechtsfolgen verknüpft. Die kommenden 
Jahre werden zeigen, wie effektiv diese Regulierungen in der Praxis sind 
und ob ggf. Nachjustierungen nötig werden. Klar ist aber schon jetzt, dass 
Europa eine Vorreiterrolle einnimmt, da insbesondere die USA oder auch 
China die KI-Entwicklung bislang weit weniger umfassend gesetzlich an-
gegangen sind. Für deutsche Akteure bedeutet dies, sich im europäischen 
Rahmen zu bewegen. Deutschland selbst hat kaum national eigenständige 
KI-Regelungen erlassen, sondern vertraut auf die Umsetzung der EU-Vor-
gaben und die Technikneutralität des geltenden Rechts. Die Besonderheiten 
des deutschen Rechts (z. B. starke Persönlichkeitsrechte, föderale Zustän-
digkeiten, etwa im Polizeirecht, und ein traditionell dichtes Netz von Sicher-
heitsnormen) werden aber natürlich in der Anwendung der europäischen 
Regelungen mitklingen.

2. � Künstliche Intelligenz und Datenschutz

Für die Datenverarbeitung gelten in Europa strenge Regeln, allen voran die 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)14. KI-Systeme aber hungern nach 
Daten  – insbesondere nach personenbezogenen Informationen, wenn sie 

13 � Erwgr. 58 DA.	
14 � Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.4.2016 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
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etwa Vorlieben von Nutzern lernen oder menschliche Sprache und Bilder 
analysieren sollen. Hier prallen Innovationsinteresse und Persönlichkeits-
recht unmittelbar aufeinander. Schon beim Training von Künstlicher Intelli-
genz stellt sich die Frage: Dürfen Entwickler einfach beliebige im Internet 
verfügbare Datensätze heranziehen, auch wenn darin persönliche Angaben 
stecken? So ist etwa das automatisierte Auslesen von Websites („Scraping“) 
und anderer Online-Quellen durch KI-Systeme datenschutzrechtlich proble-
matisch, da es oft ohne Wissen oder Einwilligung der Betroffenen erfolgt. 
Zwar erlaubt die DSGVO in gewissem Umfang die Verarbeitung öffentlich 
zugänglicher Daten – aber eben nicht schrankenlos, sondern nur dort, wo 
ein gesetzlicher Erlaubnistatbestand die Verarbeitung rechtfertigen kann. 
Entwickler müssen prüfen, ob eine Rechtsgrundlage (z. B. berechtigtes Inte-
resse) tragfähig ist und ob die Datenverarbeitung im Training mit Grundsät-
zen wie Zweckbindung, Datenminimierung und Transparenz vereinbar ist. 
So fordert etwa Art. 5 DSGVO Fairness und Zweckbindung bei der Daten-
nutzung – ein Prinzip, das im KI-Kontext oft schwer zu gewährleisten ist, 
wenn Daten für einen neuen Zweck (Trainingszwecke) zweckentfremdet 
werden.
Noch heikler kann der Einsatz fertiger KI-Systeme sein, die automatisier-
te Entscheidungen über Menschen treffen. Beispielhaft ist der Einsatz 
von Künstlicher Intelligenz in der Personalrekrutierung oder Kreditver-
gabe: Hier entscheiden Algorithmen über Jobchancen oder Kreditwürdig-
keit. Gemäß Art. 22 DSGVO haben Betroffene aber ein Recht darauf, nicht 
ausschließlich einer automatisierten Entscheidung unterworfen zu sein, die 
ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie erheblich beeinträch-
tigt. Solche Prozesse verlangen also entweder eine informierte Einwilligung 
der Person oder es müssen geeignete Vorkehrungen wie ein menschliches 
Überprüfungsrecht bestehen. In der Praxis wirft das Fragen auf: Wie stellt 
man sicher, dass trotz Einsatz von Künstlicher Intelligenz ein „menschli-
cher Faktor“ erhalten bleibt? Und wie erfüllt man die Informationspflichten 
gegenüber Betroffenen – muss man den Einsatz von Künstlicher Intelligenz 
und deren Funktionsweise offenlegen? Der Datenschutz normiert hier we-
sentliche Transparenzpflichten, die neben jene der KI-VO treten.
Auch der Umgang mit sensiblen Daten ist ein Thema: Künstliche Intelli-
genz im Gesundheitswesen etwa benötigt regelmäßig Gesundheitsdaten, 
die einem strengen Schutz unterliegen (Art. 9 DSGVO). Für Forschung und 
Entwicklung wurde zwar jüngst im Rahmen der DSGVO öffnungsklausel-
bedingt in Deutschland (§§ 22, 27 BDSG) und durch den Data Governance 
Act ein rechtlicher Rahmen für Datentreuhänder und Datenspenden geschaf-

freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grund-
verordnung).
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fen, doch bleiben datenschutzrechtliche Hürden hoch. Anonymisierung 
und Pseudonymisierung von Trainingsdaten sind technische Mittel, die 
datenschutzrechtlich helfen können – aber bei komplexen KI-Modellen ist 
nie ganz auszuschließen, dass Personen vielleicht doch wiedererkannt wer-
den könnten (Stichwort Re-Identifizierung). Hier ist noch viel juristisches 
Neuland zu betreten, um Innovation und Datenschutz in ein ausgewogenes 
Verhältnis zu bringen.
Im Ergebnis stellt sich also auf vielfältige Weise in der Praxis die Frage, wie 
Datenschutz und Einsatz Künstlicher Intelligenz miteinander zu vereinbaren 
sind – und welche Grenzen hierbei zu beachten sind. Diese Grenzen sowie 
praktische Lösungsmöglichkeiten werden in Kap. 5 dieses Handbuchs auf-
gezeigt.

3. � Künstliche Intelligenz contra Urheberrechte und 
Geschäftsgeheimnisse

Künstliche Intelligenz fordert das Geistige Eigentum in neuartiger Weise 
heraus. Schon heute entstehen mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz beein-
druckende kreative Outputs – Texte, Bilder, Musikstücke und Videoma-
terialien –, bei denen man sich fragen muss: Wem gehören diese Werke? 
Nach klassischem Urheberrecht genießt ein Werk nur dann Schutz, wenn 
es auf menschlicher Schöpfung beruht. Reine KI-Ergebnisse ohne mensch-
lichen Beitrag sind daher urheberrechtlich grundsätzlich nicht geschützt.15 
Dies hat weitreichende Konsequenzen: Wenn z. B. eine Künstliche Intelli-
genz einen Werbetext oder ein Logo entwirft, kann der Verwender daran 
regelmäßig kein Urheberrecht geltend machen. Dritte dürften es theoretisch 
kopieren und verwerten, solange keine anderweitigen Rechte (Marken-, De-
sign-, Datenbankrechte, etc.) greifen. Für Unternehmen, die KI-Generatoren 
einsetzen, stellt sich somit die Frage nach alternativen Schutzstrategien – 
etwa dem Vertragsrecht (z. B. Nutzungsbedingungen, die Ergebnisse exklu-
siv zur Verfügung stellen) oder Lizenzmodellen. In der Praxis bieten einige 
KI-Anbieter inzwischen vertragliche Zusagen an, dass der Kunde exklusive 
Nutzungsrechte an den Outputs erhält. Dennoch bleibt die Rechtsunsicher-
heit: Könnte nicht doch jemand Urheberrechte an KI-Inhalten reklamieren – 
etwa die Entwickler der Künstlichen Intelligenz oder die Nutzer, die durch 
Prompting den Output beeinflusst haben?
Eine andere „urheberrechtliche Baustelle“ ist das Training von Künst-
licher Intelligenz mit geschützten Werken. KI-Modelle wie Bilderken-
nungs- oder Textgeneratoren werden häufig mit riesigen Datenbeständen 
trainiert, in denen sich auch urheberrechtlich geschütztes Material befindet 
(Bilder aus dem Web, Bücher, Artikel etc.). Das Training ist technisch ge-

15 � Maamar, ZUM 2023, 481, 490.
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